
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 2 FeuerzeugV Beschränkungen des
In-Verkehr-Bringens,
Nachweispflichten

 FeuerzeugV - Feuerzeugverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.08.2020

1. (1)Das In-Verkehr-Bringen von Feuerzeugen, die nicht kindergesichert sind, ist verboten.

2. (2)Das In-Verkehr-Bringen von Feuerzeugen, für die die Nachweispflichten gemäß § 3 nicht erfüllt werden, ist

verboten.

3. (3)Das In-Verkehr-Bringen jeglicher für Kinder ansprechende Feuerzeuge – auch wenn sie kindergesichert sind –

ist verboten.
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